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SuedLink 
_Bundesfachplanung: Ladung zur Antragskonferenz gemäß 5 7 Netzbeschleunigungsgesetz 
Übertragungsnetz (NABEG) zum Vorhaben Nr. 3 (Brunsbüttel— Großgartach) 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPLG), Abschnitt E (Arnstein-Großgartach); 
Regionalplanerische Hinweise 

Anlage 

Sehr geehrte Damen _und Herren, 

der Regionale Planungsverband Würzburg bedankt sich für die Möglichkeit, Hinweise zur Antrags- 

konferenz zu demVorhaben Nr. 3 im Abschnitt E einzureichen. Im Abschnitt E ist die Region Würz- 

burg vom Vorschlagskorridor (Trassenkorridorsegmente (TKS) 125, 124, 126), der exemplarisch 

ernsthaft in Betracht kommenden Alternative zwischen den Netzverknüpfungspunktenden (TKS 122) 

und den weiteren ernsthaft in Betracht kommende Alternativen (TKS 117, 119, 120, 123, 127 und 

131) betrbffen. Ferner befindet sich das TKS 134 in der Region, das jedoch als nicht ernsthaft in Be- 

tracht kommende Alternative im Rahmen des VariantenvergleichS'entfernt wurde. 

Die nachfolgenden Hinweise aus Sicht des Regionalen Planungsverbandes fichten sich an die Un- 

tersuchungsinhalte der für die Trassenkorridorevorzunehmenden Bundesfachplanung in der An- 

tragskonferenz; Gemäß dem Schreiben der Bundesnetzagentur soll in der Antragskonferenz u.a. er— 

örtert werden, inwie’Weit eine Übereinstimmung der beantragten Trassenkorridore mit den Erforder- 

nissen der Raumordnung der betroffenen Länder besteht oder hergestellt werden kann. Vor diesem 

Hintergrund erfolgt eine kurze regionalplanerische Einschätzung, ob die geplanten Erdkabelkorridor- 

sägmente durch rechtsverbindliche Vorrang- oder Vorbehaltsgäbiete ggf. in ihrer Durchlässigkeit für 

die Umsetzung des Vorhabens beeinträchtigt werden können. 

Vorsitzender des Verbandes Bankverbindung: 

Thomas Schiebel, Landrat IBAN: DE 06 79050000 0190006155 
SWIFT—BIC: BYLADEM1SWU



Ä 1. Definition des Untersuchungsrahmens (vgl. Kapitel 8) 

Gemäß 5 6 Satz 5 NABEG soll der Antrag auf Bundesfachplanung Angaben enthalten, die die Fest- 

legung des Untersuchungsrahmens nach 5 7 NABEG'ermöinchen. Wesentlich für die zweite Stufe 

des Antragsverfahrens ist die seitens der Antragsteller vorgesehene Vorgehensweise zur Erstellung 

der gemäß 5 8 NABEG vorzulegenden Unterlagen. Im Kapitel 8 machen die Vorhabenträger Vor- 

schläge zur Definition des Untersuchungsrahmens, dem z.B. die RaumverträgIichkeitsstudie und 

der Umweltbericht im weiteren Verfahren zugrunde liegen. 

Zu den allgemeinen Grundlagen und der Methode der Auswirkungsermittlung, der Abschichtung, der 

vergleichenden Beurteilung der Raum- und Umweltauswirkungen sowie der Abschnittsbildung (vgl. 

Kapitel 8.1) sind keine Hinweise/Einwände veranlasst. Zu den dargelegten Ansätzen zur Bearbeitung 

der RaumverträgIichkeitsstudie (vgl. Kapitel 8.2) werden, wie auch schon zum’ Abschnitt D 

(Gerstungen-Arnstein), folgende gründsätzliche Anmerkungen gegeben: 

1.1 Maßgebliche Planungsregionen und Pläne 

Bei der Prüfung auf Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und zur Abstim- 

mung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die rechtskräftigen Raum- 
" 

ordnungspläne maßgeblich. Folgende Korrekturhinweise zur Tabelle 15 (vgl. Kap. 8,'Seite 87) wer— 

den gegeben: 

Tabelle 155 Maßgebliche Pläne und Programme der Raumordnung, Abschnitt E 

Bundesland Pläne Lfd. Nr. 
Bayern Landesentwicklungsprogramm Bayern, 2013 (LEP Bayern) 7 

Regionalplan Region Würzburg (RP 2), 4985+Stand—2043 9 
' ' 

Urfassunq“ von 1985 und den 
seither in Kraft getretenen Fortschreibunqen (Stand 
23.12.2016).

' 

Der verbindliche Reqionalplan "der Reqion Würzburq kann unter folgender lnternefadresse eingese- 

hen werden: http://www.reqierunq.unterfranken.bavern.de/aufqaben/3/6/00725/index.html. 

Er besteht aus der „Urfasäung“ von 1985 und den seither in Kraft getretenen Fofischreibungen bis 

einschließlich der Zwölften Verordnung zur Änderung des Regionalplans vom 13.12.2016 (in Kraft 

getretän am 23.12.2016).
' 

In der Tabelle 15 der Antragsunterlagen und der dazugehörigen Fußnote wird darauf venMesen, 

dass die Zwölfte Verordnung zur Änderung des Reqionalplans Würzburq (Kapitel B X „Energiever- 

sorgung“, Abschnitt 5.V1 „Windkraftnutzung“)‚ die am 23.12.2016 in Kraft getreten ist, hier jedoch 

noch als „Ziel in Aufstellung“ betrachtet wird, da der Zeitpunkt des Inkrafttretens nach dem Zeitpunkt 
V 

der Datenaktualisierung lag. Für’ die Erstellung der Unterlagen nach 5 6 NABEG ist diese Vorge- 

hensweise noch nachzuvollziehen. Gleichwohl venNiesen wir in unserer Stellungnahme vom 

17.11.2016 ausdrücklich auf die gebotene Berücksichtigung der - noch in Aufstellung befindlichen —
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Vorranggebiete Windkraftnutzung bei der Festlegung der Trassenkorridore (RWK II), ‚da sonst keine 

sachgerechte _Basis für die folgende Bewertung‚'0ptimierung und den Vergleich der Erdkabel- 

Korridorsegmente gegeben ist. Entsprechend erfolgte eine Auswertung der in Aufstellung befindli- 

chen Ziele (vgl. Anhang 7). 

Der nunmehr in der’Antragskonferenz festzulegende Untersuchungsrahmen und damit die gemäß 

ä 8 NABEG vorzulegenden Unterlagen (u.a. RaumverträgIichkeitsstudie) sind auf die vorfindlichen, 

rechtsverbindlichen regionalplanerischen‘Ziel- und Grundsatzfestlegungen abzustellen, um die gebo- 

tene Zielkonformität der Entscheidungen zu erreichen. Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 

Windkraftnutzung sind bereits mm und entsprechend in die Bestandserfassung, die Bewertung 

und in die Begründung der Konformität (Arbeitsschritte 1 bis 8) einzustellen. Zur Beächtenspflicht der 

Ziele der Raumordnung und zur Bindungswirkung der Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 

Raumordnung wird auf Art.3 i. V. my. Art. 2 BaprIG venNiesen. 

1.2. Maßgebliche Erfordernisse der Raumordnung 

In der Tabelle 16 (vgl. Kapitel 8, Seite 87) erfolgt eine konkrete Zuordnung der betrachtungsrelevan- 

ten' Kategoriän/Unterkategorien zu den Inhalten der maßgeblichen Planwerke. Die Tabelle wurde 

überprüft und entsprechend korrigiert bzw; ergänzt: 

Tabelle 16: Zuordnung der betrachtungsrelevanten KategorienlUnterkategorien zu den Inhalten der 
maßgeblichen Planwerke, Abschnitt E 
Zugeordnete Inhalte der maßgeblichen Pläne 
Plan-Nr. . 

| Kapitel 
Entwicklung des Gesamtraumes 
7 (LEP Bayern) Kap. 1: Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und 

‚ Ordnung Bayerns * 

9 (RP 2) Kapitel A I "Grundlagen der regionalen Entwicklung" 
Raum— und Siedlungsstruktur 
7 (LEP Bayern) Kap. 2: Raumstruktur 
9 (RP 2) Kap. A II: Raumstruktur; Kap. A V: Zentrale Orte 

(Kap. A IV Entwicklungsachsen aufgehoben / 13.11.2007) 
Siedlungsentwicklung » 

Wohnbereiche 
7 (LEP Bayern) Kap. 3: Siedlungsstruktur 
9 (RP 2) Kap. B II: Siedlungswesen 
Industrie und Gewerbe 
7 (LEP Bayern) Kap. 3: Siedlungsstruktur; Kap. 5: Wirtschaft 
9 (RP 2) Kap. B ll 4: Gewerbliches Siedlungswesen 

Kap. B IV: Gewerbliche Wirtschaft 
Einzelhandel 
7 (LEP Bayern) Kap. 5.3: Einzelhandelsgroßprojekte 
9 (RP 2) Kap. B IV 2.4: Handel 
Freiraumschutz 
Natur und Landschaft 

„ 
7 (LEP Bayern) ' Kap. 7.1: Natur und Landschaft 
9 (RP 2) Kap. B I: Natur und Landschaft 

.

' 

Kap. B II 2.2: Siedlungswesen (Trenngrün und Grünzüge gern. B I 3.1‚1) 
Kulturlandschaft 
7 (LEP Bayern) Kap. 8.4: Kultur — 

9 (RP 2) . Kap. B II 6 Schutz und Pflege der Denkmäler



Land- und Forstwirtschaft 
7 (LEP Bayern) Kap 5. 4. Land— und Forstwirtschaft 
9(RP 2) . Kap. BIII: Land- und Forstwirtschaft 
Freizeit und Erholung 
7 (LEP Bayern) Kap. 7.1.1 Erhalt'und Entwicklung von Natur und Landschaft 
9 (RP 2)‘ Kap. B VII: Freizeit und Erholung 

Kap. B IV 2.5: Tourismus, Freizeit und Erholung 
Klimaschutz 
7 (LEP Bayern) Kap. 1. 3: Klimawandel 
9 (RP 2) Kap. B XII 2 „Luftreinhaltung“ und B XII 3, ,Lärmschutz“ 

' 

Bodenschutz 
7 (LEP Bayern) --- 

9 (RP 2) 
Gewässerschutz 
7 (LEP Bayern) Kap. 7.1.5: Ökologisch bedeutsame Naturräume 
9 (RP 2) B XI 3: Gewässerschutz 

B I Natur und Landschaft: 3.2.10 (Oberirdische Gewässer) 
Vorbeugender Hochwasserschutz 
7 (LEP Bayern) Kap. 7.2.5: Hochwasserschutz 
9 (RP 2) Kap. B XI 5: Hochwasserschutz 

-Verkehr 
7 (LEP Bayern) Kap. 4: Verkehr 
9 (RP 2) Kap. B IX: Verkehr 
Entsorgflg . 

7 (LEP Bayern) --- 

9 (RP 2) Kap. B XII 1: Abfallbeseitigung 
Energieversorgung 
7 (LEP Bayern) Kap. 6.1: Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur'

' 

9 (RP 2) Kap, B X: Energieversorgung 
Kommunikation 
7 (LEP Bayern) -—— 

9 (RP 2) 
Wasserwirtschaft 
7 (LEP Bayern) Kap. 7.2: Wasserwirtschaft 
9 (RP 2) Kap. B XI: Wasserwirtschaft 
Erneuerbare Ener ien 
7 (LEP Bayern) Kap. 6.2: Erneuerbare Energien 
9 (RP 2) Kap. B X 5: Erneuerbare Energien (einschl. B VII 5.3 „Windkraftnutzung“ vom 

. 16.12.2016) 
Rohstoffe 
7 (LEP Bayern) _Kap. 5. 2. Bodenschätze 
9 (RP 2) Kap. B IV 2.1: Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen 
Sonstige räumliche Erfordernisse 
7 (LEP Bayern) -—— 

9 (RP 2) 

In der Tabelle 16 sind die Kapitel aufgeführt, die betrachtungsrelevant sein können. Wir weisen da- 

rauf hin, dass bei der Prüfung auf Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung je- 

weils die Erfordernisse der Raumordnung in die Begründung einzustellen sind, die für das zu beurtei— 

lende Vorhaben und den Raum, in dem es venNirklicht werden soll, einschlägig sind. 

1.3 Arbeitsschritte der Raumverträglichkeitsanalyse (vgl. Kapitel 8.2.3.2) 

Gemäß de'n Antragsunterlagen erfolgt die Prüfung der Planung im Rahmen der RVS über acht näher. 

erläuterte Arbeitsschritte. Diese‘entsprechen grundsätzlich den Anforderungen bzgl. der Abstimmung 

des Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung. Gleichwohl sind bezüglich der Ausführun- 

gen zum Arbeitsschritt 6 „Bewertung 'der Konformität mit den Erfordernissen der Raumordnung“ Hin-
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weise veranlasst. Die angeführten Punkte, wie geringe räumliche Ausdehnung, Seltenheit/Bedeutung 

der Ausweisung, Planung oder Bestand, die die Konformität _(sowohl negativ als auch positiv) beein- 

flussen können, bedürfen'einer weitergehenden Prüfung und werden bei der folgenden regionalpla- 

nerischen Einschätzung der Konformität mit den Erfordernissen der Raumordnung mit betrachtet. 

1.4 Einschätzung der Konformität mit den Erfordernissen der Raumordnung 

An dieser Stelle erfolgt eine kurze regionalplanerische Einschätzung, ob die geplanten Erdkabelkor- 

ridorsegmente durch rechtsverbindliche Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete ggf. .in ihrer Durchlässigkeit 

für die Umsetzung des Vorhabens beeinträchtigt werden können. Dadurch soll auf das Risiko für das 

Bundesfachplanungsverfahren durch z.B. künftig andere, dem Bundesfachplanungsvorhaben entge- 

genstehende Ziele, Grundsätze oder sonstige Erfordernisse der Raumordnung hingewiesen werden. 

. Dabei wird auf die Raumwiderstandsklassen (RWK) vemiesen, die die Bereiche umfassen, in denen 

Konflikte durch Umweltauswirkungen oder mit Vorgaben der Raumordnung zu enNarten sind (RWK I* 

= Erdkabellegung nicht möglich; RWK I 
— III = Bereiche mit sehr hohem, hohem oder mittlerem 

Raumwiderstand). Als ergänzende Informationen zu den betrachteten Vorrang- oder Vorbehaltsge- 

biete werden ROK-Auszüge zur besseren Illustration übermittelt (Legende s. Anlage). 

Wie in den Antragsunterlagen dargelegt (vgl. Kapitel 8 „Ermittlung des Konfliktpotenzials - Arbeits- 

schritt 5c) werden bei den nicht zeichnerisch konkretisierten, raumordnerischen Festsetzungen die 

Auswirkungen des Bundesfachplanuhgsvorhabens auf die Vorgaben der Raumordnung in einer Ein- 

zelfallbetrachtung abgeleitet und hinsichtlich des spezifischen Restriktionsniveaus und des Konflikt- 

. potenzials bewertet. Hierzu wird im "Folgenden nur bei ausgewählten Festlegungen eingegangen. 

1.4.1 Vofrang- und Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze 

1.4.1.1 Vorranggebiete für Bodenschätze
. 

Die Vorranggebiete für Bodenschätze wurden in der Raumanalyse in der Raumwiderstandsklasse 

(RWK) l erfasst und sind entsprechend im Prüfraster der RaumverträgIichkeitsanalyse enthalten. 

In den Vorranggebieten soll gemäß Ziel B IV 2.1.1 Regionalplan Würzburg (RP 2) der Gewinnung 

VOn Bodenschätzen gegenüber anderen Nutzungsansprüchen der Vorrang eingeräumt werden. 

Die im Arbeitsschritt 6 (vgl. 8.2.3.2) getroffene Aussage, dass die Seltenheit (hier bspw. spezielle Bo— 

denschätze) und somit die Bedeutunq der Ausweisunq die Konformität beeinflussen kann, wird nicht 

mitgetragen. Mit der Festlegung als Vorranggebiet wurde die Bedeutung bzw. Seltenheit des Bo- 

denschatzes bereits berücksichtigt. Es werden einerseits Betriebsflächen ausgewiesen, die der De- 

ckung des derzeitigen und künftigen Bedarfs dienen, andererseits Vorkommen an Bodenschätzen 

von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung, deren spätere Gewinnbarkeit im öffentlichen Interesse 

steht'und dievbereits jetzt gesichert werden müssen.



Hinsichtlich der Aussage, dass die Differenzierung der ausgewiesenen Fläche als „in Planung“ oder 

als realisierter „Bestand“ zu einer Beeinflussung der Konformität führen kann, ist Folgendes festzu- 

stellen: Die Vorranggebiete oberflächennaher Bodenschätze sind unabhängig davon, “ob für diese 

noch keine bzw. bereits Abbaupläne vorliegen oder bereits ein Abbau stattfindet, vor Überplanung 

und konkurrierende Nutzungen zu sichern. Das Gesamtkonzept für‘ die Rohstoffsicherung und den 

Rohstoffabbau stellt auf die Sicherstellung der Rohstoffversorgung innerhalb des zeitlichen Pla- 

nungshorizonts des Regionalplans ab. Dem Konzept liegt der Gedanke zugrunde, dass — abgeseheh 

von der Verfügbarkeit der Fläche — einem jederzeitigen Abbau weder rechtliche noch faktische Grün- 

de entgegenstehen dürfen. Auch wenn bereits Teilflächen abgebaut sind, ist die vollständige Nutzung 

der Lagerstätte sicherzustellen. So ist gemäß Grundsatz B IV 2.1.1 RP 2 bei allen AbbaumaßnahJ 

men oberflächennaher Bodenschätze auf eine vollständige Ausbeute der Lagerstätte bis zur größt- . 

möglichen Abbautiefe hinzuwirken. 

Lediglich in Bereichen mit erfolgtem Abbau kann unter Beachtung der im Regionalplan festgelegten 

Folgefunktionen (Ziel B IV‚2.1.3.1 RP 2) eine Zielkonformität hergestellt werden. 

TrassenkOrridorseqment 124 (Vorschlaqskorridor) 

Vorranggebiet (VRG) Bodenschätze CA5‚u "Südöstlich Retzstadt" (RWK l); Retzstadt, Lkr. 

Main-Spessart 
.

i 

— Lage: Außerhalb, östlich TKS 114. 

‘— Bodenschatzabbaufläche (RWK I*) ragt in den östlichen Teil des Korridors hinein. 

Regionalplanerische Einschätzunq: Das VRG CA5,'u selbst wird mit der Korridorführung nicht be- 

rührt. Der bestehende Kalksteinbruch (RWK I*) kann zwar umgangen werden, jedoch ist der Passa- 

geraum zwischen dem Kalksteinbruch im Osten und den Siedlungsflächen von Retzstadt (RWK I*) 

im Westen durch teils hohe Raumwiderstände belegt: Wald (RWK II) / landschaftliches Vorbehalts- 

gebiet / Biotoipe (naturnahe Laubwäldchen). Im Anschluss an die Mischbaufläche ist im FNP Retz- 

stadt ein Sondergebiet ausgewiesen. In diesem Bereich hat die Gemeinde Retzstadt die Aufstellung 

eines GeWerbegebietes beschlossen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass beim Kalkabbau Spreng- 

maßnahmen erforderlich werden können. Beim Heranrücken an _den Kalksteinbruch ist zu prüfen, ob 

Sprengabstände zu der unterirdisch verlaufenden HGÜ-Leitung einiuhalten sind, d_ie ggf. den Pas- 

sageraumh einengen. Zudem sind neben den ge’setzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstreifen zUm 

Kabel ggf. erforderliche Standsicherheitsabstände zum bestehenden Kalksteinbruch in Abhängigkeit 

von der Tiefenlage der Abbausohle einzuhalten. Aus reg‘ionalplanerischer S‘icht ist dieser Bereich der 

TKS 124 als planerische Engstelle zu werten. 

Hinweis: Nach vorliegenden Informationen wird seitens der Stadt Retzstadt eine Korridoränderung 

beantragt. Hiernach soll der Korridor von Norden kommend weiter parallel zu den Gasleitungen 

(hellblaue Linien) verlaufen und erst vor dem Waldgebiet „Erdenschule“ nach Westen in Richtig Breit- 

feldhöhe abbiegen.
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Aus regionalplanerischer Sicht ist anzuführen, dass auch diese Alternativtrasse Bereiche mit hohen 

Raumwiderständen tangiert. Wird mit den Gasleitungen gebündelt, kann zunächst eine bestehende 

Waldschneise genutzt werden. Die Bündelung muss jedoch östlich der Gasleitungen erfolgen, um 

das Vorranggebiet CA5,u "Südöstlich Retzstadt" (RWK I) in seinem Bestand zu sichern. Vor diesem 

Hintergrund erfolgte auch im Raumordnungsverfahren der Erdgasloopleitung „Sannerz—Rimpar“ die 
Maßgabe einer Anordnung der Leitung östlich der Gasleitung „Rimpar-Schlüchtern“. Ferner sind 

auch hier ggf. erforderliche Sprengabstände sowie eine geplante EnNeiterung des Vorranggebiets 

CA5,u "Südöstlich Retzstadt" in Richtung Südwesten (bis zum Vorbehaltsgebiet Windkraftnutzung 

WK 27) in die planerischen Überlegungen einzustellen. 

Mit einer Traäsierung östl'ich der Gasleitungen muäs randlich in ein Waldgebiet (RWK II) eingegriffeh
. 

werden. Mit der Führung des Korridors Richtung Westen ist eine Unterquerung der Gasleitungen. 

verbunden. Im weiteren Verlauf.in Richtung Breitfeldhöhe ist die Quärung des Vorbehaltsgebiets 

Windkraftnutzung WK 27 „Südöstlich Retzstadt“ (eine geplante WKA) unumgänglich. Um das Vor- 

ranggebiet Windkraftnutzung WK 6 „Südlich Retzstadt“ (Teilflächen Sondergebiet Windkraft; 10 er- 

richtete WKA, 1 geplante WKA) zu umgehen, müsste der Korridor unter Nutzung der Bündelungsop— 

_ 

tion mit der 110kV-Freileitung (rote Linie) zunächst nach Nordwesten (Querung Waldgebiet) und 

‚ "„Q—„u ‘ä.
7 

biet CA5,u "Südöstlich Retzstadt" 

Südwestlich: Vofbehaltsgebiet Windkraftnutzung WK 27 und Vorranggebiet Windkraftnutzung WK 6 

Trassenkorridorseqment Nr. 126 (Vorschlaqskorridor) 

Vorranggebiet (VRG) Bodenschätze TOILE2 "Ösflich Helmstadt" (RWK l), Helmstadt, Lkr. Würz- 

burg 
. 

'

- 

— Lage: Westlich mittig im Korridor. 

— Überlagerung: Bestehender Abbau (Gewinnung von Ton im Tagebau Gumpenäcker) im westli- 

öhen Teil des Korridors (RWK I*).
’

'
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— Hinweis: Östlich ragt das Vorbehaltsgebiet (VBG) Bodenschätze Gl24 „Nördlich Altertheim „ (AI- 

tertheim, Helmstadt, Waldbrunnl Waldbüttelbrunn und gemeindefreies Gebiet, Lkr Würzburg) in‘ 

' den Korridor hinein.
‚ 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Das VRG TO/LE2 einschließlich der Abbaugebiete kann östlich 

umgangen werden, da ausreichend Passageraum mit geringen Raumwiderständen (RWK III) ver- 

bleibt. Zwar wird der Korridor im weiteren Verlauf durch das VBG GI24 „Nördlich Altertheim“ überla- 

gert. In dem betroffenen großflächig ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet für Gips und Anhydrit erfolgt 

der Abbau im Muschelkalk unter Tage, so dass ein Rohstoffabbau durch die Erdkabeltrasse nicht in 

‚seiner Umsetzbarkeit beschränkt würde. 

TKS 126: Auszug ROK mit Vorranggebiet TO/LE2 "Östlich Helmstadt" 

Trassenkorridorseqment 122 (Exemplarisch ernsthaft in Betracht kommende Alternative zwischen 

den Netzverknüpfunqspunkten)
' 

Vorranggebiet (VRG) Bodenschätze CA9,u "Südlich Gössenheim" (RWK l); Gössenheim, Lkr 

Main-Spessart 
’

‘ 

— Lage: VRG CA9,u ragt in den östlichen Teil des Korridors bis Höhe der Kreisstraße MSP 10 hin- 

ein. 
V I

. 

— Überlagerung: Bestehender Abbau “(RWK I*) und Bebauungsplan „Sondergebiet Schottenlverk“ 

(Planung). 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Das VRG CA9,u einschließlich der Abbaugebiete kann westlich 

der Kreisstraße MSP 10 umgangen werden, da ausreichend Passageraum verbleibt. 

Der Passageraum ist überwiegend mit geringen Raumwiderständen belegt (RWK III), jedoch ist die 

Querung eines Waldgebietes IRWK II) unumgänglich.



TKS 122: Auszug ROK mit Vorranggebiet CA9,u "Südlich Gössenheim" 

Trassenkorridorseqment 117 (Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen) 

Vorranggebiet (VRG) Bodenschätze CA9,u "Südlich Gössenheim" (RWK I), Gössenheim, Lkr. 

Main—Spessart
‚ 

— Lage: Weätlich mit Lage zu 50 % im Korridor. 

— Überlagerung: Bestehender Abbau und genehmigte EnNeiterung Steinbruch Gössenheim (RWK- 

|*). 
’

_ 

Reqionalplänerische Einschätzunq: Anzustreben ist die Bündelung der Erdkabeltrasse mit der Bahn— 

strecke (westlich der Bahn). Zwischen VRG CA9,u einschließlich der Abbaugebiete verbleibt ein 

Passageraum (ca. 170 m) bis zur Bahnlinie. Beim Kalkabbau können Sprengmaßnahmen erforder- 

Vlich werden. Beim Heranrücken an das VRG CA9‚u_ist zu prüfen, ob Sprengabstände zu der unterir- 

disch verlaufenden HGÜ-Leitung einzuhalten sind, die ggf. den Passageraum einengen. Zudem sind 

neben den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstreifen zum Kabel ggf. erforderliche Stand- 

sicherheitsabstände zum bestehenden Kalksteinbruch in Abhängigkeit von der Tiefenlage der Ab-
_ 

bäusohle einzuhalten. Bei einer Trassierung westlich der Bahnstrecke wäre die Querung eines 

Waldgebietes (RWK II) / Landschaftliches Vorbehaltsgebiet / teilweise Biotopflächen (Gehölze an 

struktuhrreichen Hangabschnitten südlich von Gössenheim; Feuchtflächen im Werntal) unumgänglich. 

Aus regionalplanerischer Sicht ist dieser Bereich der TKS -117 als planerische Engstelle zu werten. 

- Alternativ könnte die Kabeltrasse östlich der Bahnstrecke angeordnet werden. Der Passageraum ist 

jedoch mit hohen Raumwiderständen belegt: 'Siedlungsbereich von Gössenheim (RWK I*), die 

Werna_ue mit dem Fließgewässer (RWK II) und dessen Überschwemmungsgebiet (RWK III) bzw. das 

Vorranggebiet Hochwasserschutz H 1 „Wern“ (nicht in RWK eingewerfet), das landschaftliche Vorbe- 

haltsgebiet (Wernaue) und eine Photovoltaikanlage (RWK I*; B-Plan "Photovoltaikanlage Gießfeld").
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V 
‘j 

117: Auszug ROK mit Vorranggebiet CA9,u "Südlich Gössenheim" TK3" 

Trassenkorridorseqment 127 (Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen) 

Vorranggebiet (VRG) Bodenschätze CA26‚0 "Südöstlich Sommerhausen" (RWK l), Sommer— 

hausen, Lkr. Würzburg 

— Lage: VRG CA26,0 ragt in den südlichen Teil des Korridors hinein. 

— Überlagerung: Abbau von Muschelkalk (konkrete Planung). 

— - Hinweis: VRG CA26‚o nicht im Steckbrief erfasst 

Reqionalplanerische Einschätzuhq: Das VRG CA26‚o einschließlich der Abbaugebiete kann nördlich 

umgangen werden, da ausreichend Passageraum verbleibt (unter Berücksichtigung ggf. erforderli- 

che? Sprengabstände uhd Standsicherheitsabstände zum Kalksteinbruch). Jedoch ist der Passage— 

raum nördlich des VRG CA26,o mit sehr hohen/hohen Raumwiderständen belegt: Wohnbaufläche 

(RWK I*) und Gewerbeflächen (RWK I) von Sommerhausen, Außenbereichsanwesen, FFH—Gebiet
i 

\ 

„Trockentalhänge im südlichen Maindreiäck“ (RWK l). Diesef Bereich ist im Steckbrief lediglich als 

planerische Engstelle Nr. 127-1 (Ampel orange) erfasst, hat aus regionalplanerischer Sicht jedoch 

die Bedeutung eines Riegels mit sehr hohem Raumwiderstand, der im Hinblick auf die Unüber— 

windbarkeit (Querbarkeit) geprüft werden müsste. 

Hinweis: Die Ausführungen im Steckbrief des TKS 127 sind missverständlich bzw. nicht vollständig: 

Das FFH-Gebiet „Trockentalhänge im südlichen. Maindreieck“ liegt östlich und westlich des Mains. 

Südöstlich (nicht südwestlich) von Sommerhausen befindet sich die planerische Engstelle Nr. 127-1 

(Ampelfarbe orange). Diese ist nicht unter Pkt. 2.1 „Fachplanerische Korridorabgrenzung“ beschrie- 

ben, sondern .nur unter 3.1 „Konfliktpunkte“ enthalten. Auch ist in diesem Zusammenhang das VRG 

CA9,u (RWK I) nicht aufgeführt. Die planerische Engstelle Nr. 127-2 südwestlich von Sommerhausen 

wird unter Pkt. 2.1 fälschlichenNeise als planerische Engstelle Nr. 127-1 bezeichnet. Der planerische 

Engstelle Nr. 127—2 wird in der planerischen Gesamtbewertung „nur“ die „Ampelfarbe grün“. zugeord- 

net. Die Bewertungsunterschiede sind nicht nachvollziehbar. Aus regionalplanerischer Sicht. kommt 

beiden Bereichen die Bedeutung eines Riegels mit sehr hohem Raumwiderstand zu, der im Hin-
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A blick'auf die UnübenNindbarkeit (Querbarkeit) geprüft werden müsste. Siehe dazu Ausführungen un— 

ter Pkt. 1.4.5. 

‘ ‘‚: _ - f 

" ‘ " 'ä. ‚ i7 ; w ‘ -. „ "", ‚ —-. r 
‘ . .‚ - / ‚ 

‘ r . ‚ 
52:51:“;2. 

.. 

L1" Ja" 
"l 

x 

' .- 

TKS 127: Auszug ROK mit Vorranggebiet CA26‚0 "Südöstlich Sommerhausen" 

Vorranggebiet (VRG) Bodenschätze CA27,o "Nordwestlich Goßmannsdorf" (RWK _l), Och- 

senfurt und Wintei’hausen, Lkr. Würzburg 
_

' 

— Lage: VRG CA27,o ragt in den südlichen Teil des Korridors hinein. 

— 

Ä 

Hinweis: VRG CA27,o nicht- im Steckbrief erfasst. 

Reqiönalplanerische Einschätzunq: Zwischen dem VRG CA27,Q und dem nördlich gelegen Waldge- 

biet (RWK II) vefbläibt ein Passageraum (ca. 290 m) mit geringen Raumwiderständen. Beim Kalkab— 

b‘au können Sprengmaßnahmen erforderlich werden. Beim Heranrücken an das VRG CA27‚0 ist zu 

prüfen, ob Sprengabstände zu de_r.unterirdisch verlaufenden HGÜ-Leitung einzuhalten sind, die ggf; 

den Passageraum einengen. 

Hinweis: Die planerische Engstelle Nr. 127-2 (Ampel grün) südwestlich von Sommerhausen wird un- 

ter Pkt. 2.1 fälschlichenNeise als planerische Engstelle Nr. 127-1 bezeichnet. Wie östlich des Mains 

(planerische Engstelle Nr. 127-1 mit Ampelfarbe orange) wird auch hier der Korridor'fast vollständig 

vom FFH-Gebiet „Trockentalhänge im südlichen Maindreieck“ (RWK I) eingenommen. Die. Bewer- 

tung ist ‘nicht nachvollziehbar. Aqu regionälplanerischer Sicht kommt beiden Bereichen die Bedeu- 

tuhg eines Riegels mit sehr hohemRaumwiderstand zu, der im Hinblick auf die Unüberwindbar— 

keit (Querbarkeit) geprüft werdenmüsste. Siehe dazu Ausführungen unter Pkt. 1.4.5.
x 

TKS 127: Auszug ROK mit Vorränggebiet CA27,o "Nordwestlich Goßmannsdorf"
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Trassenkorridorseqment Nr. 131 (Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen) 

Vorranggebiete (VRG) Bodenschätze (RW_K I) 

CA20,o "Östlich und südlich Kleinrinderfeld“; Geroldshausen, Kirchheim, Kleinrinderfeld, und 

gemeindefreies Gebiet, Lkr. Würzburg 

CA21,o "Nördlich Kirchheim“; Geroldshausen und Kirchheim, Lkr Würzburg 

CA22,o "KirchheimlGaubüttelbrunn"; Geroldshausen und Kirchheim, Lkr Würzburg 

— Lage: VRG ragen in den südlichen (VRG CA21,0 und VR622,0)_ bzw. nördlichen Teil (VRG 

CA20;0) des Korridors hinein. .

' 

— Überlagerung: Auf Teilflächen Abbau von Muschelkalk; Deponie für Siedlungsabfälle; 3 Wind- 

kraftanlagen errichtet. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: ZWischen dem VRG CA20‚o und den VRG CA21‚o / VR622,0 

verbleibt ein Passageraum (ca. 210 m) mit geringen Raumwiderständen. Beim Kalkabbau können 

Sprengmaßnahmen erforderlich werden. Beim Heranrücken an die VRG Bodenschätze ist zu prüfen, 

ob ggf. Sbrengabstände zu der unterirdisch verlaufenden HGÜ-Leitung einzuhalten sind, die ggf. den 

Passageraum einengen. 
. ". X. A

x 
‚.‚1 

TKS 131: Auszug ROK mit Vorranggebiet CA20‚o "Östlich und südlich Kleinrinderfeld", 

CA21,o "Nördlich Kirchheim“ und CA22‚o "Kirchheim/Gaubüttelbrunn" 

1 .4.1.2Vorbehaltsgebiete für Bodenschätze 

Die Vorbehaltsgebiete für Bodenschätze, als Grundsatz der Raumordnung, wurden in der Raumana- 

lyse nicht in einer Raumwiderstandsklasse erfasst. Die Vorbehaltsgebiete sind jetzt aber im Prüfras- 

ter der RaumverträgIichkeitsanalyse enthalten. 

In den Vorbehaltsgebieten ist der Gewinnung von Bodenschätzen aus regionalplanerischer Sicht 

auch unter Abwägung mit den konkurrierenden Nutzungsansprüchen des Vorhabens ein besonderes 

Gewicht beizumessen (Ziel B IV 2.1.1 RP 2). Hierbei handelt es sich um Gebiete, in denen Boden- 

schätze von volkswirtschaftlichem Interesse enthalten sind; die für die Versorgung der Wirtschaft mit
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Rohstoffen, die Erhaltung von‘Arbeitsplätzen und die regionale oder örtliche Wirtschaftsstruktur von 

Bedeutung sind. Ferner ist zu berücksichtigen, dass mögliche Abwägungsbelange, wie z.B. wasser— 

wirtschaftliche oder ‚naturschutzfachlÄiche Belange, zugunsten der Rohstoffgewinnung übenNunden 

wurden und in der Folge Abbauflächen realisiert werden können. In die Abwägung einzustellen ist, 

ob Vorbehaltsgebiete bereits mit genehmigten Abbauflächen überplant sind bzw. Genehmigungspla- 

nungen im Verfahren sind. Ferner werden auch außerhalb der Vorrang? und Vorbehaltsgebiete Ab-V 

bauflächen genehmigt. 

Trassenkorridorseqment 125 (Vorschlaqskorridor) 

Vorbehaltsgebiet (VBG) für Gips und Anhydrit Anhydrit Gl26 "Arnstein"; Himmelstadt und 

Karlstadt, Lkr Main- -Spessart 

— Lage: Großflächiges Gebiet mit Lage vollständig im Korridor. 

— “Überlagerung: Teilweise Wald (RWK II) / landschaftliches Vorbehaltsgebiet / Biotope (reich struk- 

turierte, Streuobst- und Weinbergshänge an den Nebentälchen der Wem); Wasserschutzgebiet 

(Planung) Zonen IIIA (RWK III) und ll (RWK I); Wasserschutzgebiet Zone II (RWK I) „Brunnen I 

und II‘ Arnstein. 

'Reqionalplanerische Einschätzunq: 

Die Querung des VBG 6126 ist unumgänglich. In dem betroffenen großflächig ausgewiesenen Vor- 

behaltsgebiet für Gips und Anhydrit erfolgt ein Abbau im Muschelkalk unter Tage, so dass ein Roh- 

stoffabbau durch die Erdkabeltrasse nicht In seiner Umsetzbarkeit beschränkt würde. 

. ‚ u ‚ « ‚. ' ‘ " +++++ 
TKS 125: Auszug ROK mit Vorbehaltsgebiet 6126 "Arnstein" "IIIIF
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Trassenkorridorseqment 126 (Vorschlaqskorridor) 

Vorbehaltsgebiet (VBG) für Gips und Anhydrit Gl24 "Nördlich Altertheim"; Altertheim, 

Helmstadt, Waldbrunn, Waldbüttelbrunn und gemeindefreies Gebiet, Lkr. Würzburg 

4 Lage: Großflächiges Gebiet mit Lage vollständig im Korridor. 

— Überlagerung: Teilweise Wald (RWK II); Vorranggebiet‘ Windkraftnutzung WK 19 „Südlich 

Helmstadt“ (randlich); Vorbehaltsgebiet Windkraftnutzung WK 48 „Nordöstlich Unteraltertheim“ / 

Bebauungsplan „Windpark Tannet“ (1. Änderung im Verfahren) / 3 WKA im Genehmigungsver- 

fahren. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: 

Die Querung des VBG GI24 ist unumgänglich. Die Firma Knauf (Iphofen) plant im Bereich des Vor— 

behaltsgebietes GI24 ein Bergbauprojekt, das in 5 bis 8 Jahren in Betrieb gehen soll. Zur Gewähr- 

leistung des regionalplanerischen Konzeptes für die Rohstoffsicherung und den geplanten Rohstoff- 

abbau sind der zusammenhängende Kern der Gipslagerstätte sowie die erforderlichen Zugangsmög- 

lichkeiten über Schrägstollen uneingeschränkt und unabhängig von einer Inbetriebnahme zu sichern. 

MittlenNeile gibt es eine konkrete Planung für einen Abbau über Schrägstollen Laus nordöstlicher 

‚ Richtung (südlich Waldbrunn) und damit außerhalb des TKS 126. In dem betroffenen großflächig 

ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet für Gips und Anhydrit erfolgt ein Abbau im Muschelkalk unter Tage, 

s'o dass ein Rohstoffabbau durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Umsetzbarkeit beschränkt würde. 

Hinweis: Einschränkungen des Korridors ergeben Sic'h jedoch durch die Vorrang- und Vorbehaltsge- 

biete für Windkraftnutzung WK 19 und WK 48, die weit in den Korridor hineinragen. Siehe dazu die 

Ausführungen unter Pkt. 1.4.2.1 und 1.4.2.2. 
' / . .7 „ 

‘ ‘;.‚„‘ A Tlä"? Ü". 

Ü 4 Ü) 24.5525"; - ‚ ‚ +++++ 
TKS 126: Auszug ROK mit Vorbehaltsgebiet GI24 "Nördlich Altertheim" "II 11:4 

Vorbehaltsgebiet (VBG) für Gips und Anhydrit GI25 "Südlich Altertheim"; Altenheim, Helmstadt, 

Waldbrunn, Waldbüttelbrunn und gemeindefreies Gebiet, Lkr. Würzburg 

— Lage: Großflächiges Gebiet mit Lage vollständig im Korridor. 

— Überlagerung: Kleinflächiger Wald (RWK II); vereinzelt Ausgleichsflächen (Bebauungspläne AI- 

tertheim).
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Reqionalplanerische Einschätzunq:
_ 

Die Querung des VBG GI25 ist unumgänglich. In dem betroffenen großflächigausgewiesenen Vor- 

behaltsgebiet für Gips und Anhydrit erfolgt ein Abbau im Muschelkalk unter Tage, so dass ein Roh- 

stoffabbau durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Umsetzbarkeit beschränkt würde. 

+++++ 
r+++++ lud-flanki- 

Trassenkorridorseqment 122 (Exemplarisch ernsthaft in Betracht kommende Alternative zwischen 

den Netzverknüpfunqspunkten) 

Vorbehaltsgebiet (VBG) _für Gips und Anhydrit GI27 "Westlich Karlstadt", Himmelstadt und 

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart
. 

— Lage: Großflächiges Gebiet mit Lage fast vollständig im Korridor. 

— Überlagerung: Teilweise Wald (RWK Il) / landschaftliches Vorbehaltsgebiet. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Das VBG GI27 könnte am nordwestlichen Rand deä Korridors 

umgangen werden, in der Folge müsäte aber ein Waldgebiet (RWK II) gequert werden. Diese Umge- 

hung ist aber nicht gefordert, da in dem betroffenen großflächig ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet für 

Gips und Anhydrit der Abbau im Muschelkalk unter Tage erfolgt, so dass ein Rohstoffabbau durch die 

L. ‚— m\' " _ 

‘ 

h 

+++++ 
TKS 122: Auszug ROK mit Vorbehaltsgebiet GI27 "Westlich Karlstadt" *IIIII
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Trassenkorridorseqment 119 (Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen) 

Vorbehaltsgebiet (VBG) für Gips und Anhydrit GI26 "Arnstein"; Arnstein, Lkr. Main-Spessart 

Lage: Großflächiges Gebiet mit Lage vollständig im Korridor (östliches Korridorende am gemein— 

samen Gelenkpunkt der TKS 113, 119, 120 und 125.
‘ 

Überlagerung: Teilweise Wald (RWK II) / Landschaftli‘chäs Vorbehaltsgebiet / Biotop (Eichen- 

Häinbuchenwäldchen, das "Bauholzwäldchen" östlich Dattensolli aufgelassene Streuobstflächen, 

Hecken, Gebüsche) auf der gesamten Korridorbreite. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Die Querung des VBG GI26 ist unumgänglich. In dem betroffe- 

nen großflächig ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet für Gips und Anhydrit erfolgt ein Abbau im Mu- 

schelkalk unter Tage, so dass ein Rohstoffabbau durch die Erdkabeltrasäe nicht in seiner Umsetz- 

barkeit beschränkt würde. 

Hinweis: Bei Aufnahme der Bündelungsoption mit der 380 kV-Höchstspannungsleitung (rote Linie) 

insbesondere im Bereich der Querung des LandSchaftIichen Vorbehaltsgebietes / Biotop (südlich des 

Wäldchens RWK II) könnte ggf. das Konfliktpotenzial für den Belang Natur und Landschaft reduziert 

werden. ln die Prüfung einzustellen ist die raumgeordnete B 26n (blau—rot gestrichelte Linie), die in 

diesem Bereich die TKS 119 quert (s. Ausführungen unter Pkt. 1.4.6). 

V 
' ‚4* r ' 

w 

‚ . i +++++ 
\\ . 

‘ 2.3.: |-+++++-1 Lid-*4. 
TKS 119: Auszug ROK mit Vorbehaltsgebiet Gl26 "Arnstein" 

Trassenkorridorseqment 120 (Weiitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen) 

Vorbehaltsgebiet (VBG) für Gips und Anhydrit Gl26 "Arnstein", Arnstein, Lkr. Main-Spessart 

Lage: Großflächiges Gebiet mit Lage vollständig im Korridor (westliches Korridorende am ge-‘ 

meinsamen Gelenkpunkt der TKS 113, 119, 120 und 125 bis an die Regionsgrenze) 

Überlagerung: Teilweise Wald (RWK II) / Landschaftliches Vorbehaltsgebiet / Biotope (strukturrei- 

cher Biotopkomplex aus aufgelassenen Weinbergen, Streuobstflächen, Hecken am Hannsberg, 

Krebsbacheinhänge; Eichenwäldchen "Beßlärholz"; Gebüsche, Streuobstflächen, Halbtrockenra- 

sen im „Schwabachtal“) 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Die Querung des VBG GI26 ist unumgänglich. In demvbetroffe- 

nen großflächig ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet für Gips und Anhydrit erfolgt ein Abbau im Mu-
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schelkalk unter Tage, so dass ein Rohstofiabbaü durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Umsetz— 

barkeit beschränkt würde.
l 

Hinweis: Das TKS bietet in diesem Bereich ausreichend Passageraum (geringe Raumwiderstände), 

um die randlich‘ hineinragende teils biptopkartierten Waldgebiete (RWK II) / landschaftliche Vorbe- 

haltsgebiete zu umgehen. Eine Querung der Seitentälchen (Krebsbachtal, Schwabachtal) ist unum- 

gänglich. Bei Aufnahme der Bündelungsoption mit der 380-kV-Höchstspannungsleitung (rote Linie) - 

insbesondere im Bereich der Querung der Landschaftlichen Vorbehaltsgebiete / Biotope - könnte 

ggf. das Konfliktpotenzial für den Belang Natur und Landschaft reduziert werden. In die Prüfung ein- 

zustellen ist die raumgeordnete B 26n. (blau-rot gestrichelte Linie), die in diesem Bereich das TKS 

quert (s. Ausführungen unter Pkt. 1.4.6). 

9x7. -' ‚7‘? 

_ 

++++T 
TKS 120: Auszug ROK mit Vorbehaltsgebiet Gl26 "Arnstein" FIIIII.‘ 

1.4.2 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraftnutzung 

1.4.2.1 Vorranggebiete für Windkraftnutzung 

Die Vorranggebiete für Windkraftnutzung wurden in der Raumanalyse in der Raumwiderstandsklasse 

(RWK) II erfasst und sind entsprechend im Prüfraster der Raumverträglichkeitsänalyse enthalten. In 

der Region Würzburg waren die in Aufstellung befindlichen Vorranggebiete für Windkraftnutzung 

nicht enthalten, ihre Beachtung als nunmehr rechtsverbindliches Ziel der Raumordnung ist in der 

RaumverträgIichkeitsanalyse gefordert (s. vorhergehende Ausführungen). 

In den Vorranggebieten für Windkraftnutzung hat die Nutzung der Windenergie Vorrang gegenüber 

anderen konkurrieränden Nutzungsansprüchen. In den Vorranggebieten für Windkraftnutzung sind — 

unabhängig davon ob bereits Windkraftanlagen errichtet bzw. genehmigt oder geplant werden — an- 

dere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, soweit diese mit der Windkraftnutzung nicht ver- 

einbar sind (Ziel B x 5.1 .3'RP 2). 
‘

' 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Vorranggebiete teilweise mit rechtskräftigen Sondergebietän 

bzw. Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung überpl'ant sind bzw. sich Bauleitpläne im Verfahren 

befinden. Mit der Festlegung der Vorranggebebiete erfolgt keine Standortplanung der WKA;‘dies ist 

den weiteren Planungen vorbehalten. Einschränkungen der Standortfestleg'ungen der WKA durch 

andere raumbedeutsame Nutzungen sind daher auszuschließen, zumal die Nutzbarkeit der Fläche -
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bspw. durch technische Mindestabstände der WKA zueinander - beschränkt sein kann. Selbst bei ei- 

ner vollständigen Belegung der Gebiete ist zu berücksichtigen, dass mittelfristig die WKA mit 

Ieistungsstärkeren, neuen WKA ersetzt werden können, die eine bessere Flächenausnutzung ermög- 

lichen (Repowering). Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass mit einer'Querung des Vor- 

ranggebietes durch die Erdkabeltrasse und den erforderlichen Schutzabständen eine optimale 

Situierung der WKA nicht mehr möglich ist und die Nutzbarkeit des Gebietes künftig entsprechend 

eingeschränkt wäre. 

Trassenkorridorseqment 124 (Vorschlaqskorridor) 

Vorranggebiet (VRG) WK 7 „Nordöstlich Retzstadt“ (RWK II); Gemeinde Retzstadt und Stadt 

Arnstein, Lkr. Main-Spessart 

— Lage: VRG WK 7 liegt fast vollständig im Korridor. 

— Überlagerung: Sondergebiet Windkraftnutzung FNP Retzstadt. 

— Windpark mit 5 WKA und 2 WKA im Bau, davon liegen 4 WKA im Bereich des TKS 124. 

— Bündelungsoption mit _Gasleitung „Rimpar-Schlüchtern“ und Erdgasloopleitung „Sannerz- 

Rimpar“. 
‘

‘ 

— Planerische Engstelle ist bislang nicht erfasst.
_ 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine Umgehung des VRG WK‚7 wäre westlich wie östlich (paral- 

lel zum Waldrand) möglich, wobei der Korridor entsprechend umgelenkt werden müsste. In der Folge 

müsste auf einem Abschnitt von der Bündelung mit den“ Gasleitungen abgewichen und Waldgebiete 

(RWK II) randlich gequert werden. Wird die Bündelungsoption mit den Gasleitungen (hellblaue Linie) 

beibehalten, ist im Rahmen der Konformitätsbewertung mit dem Ziel der Raumordnung zu prüfen, ob 

unter Berücksichtigung der maßgeblichen Schutzstreifen zur Gasleitung sowie“ unter Einhaltung der 

erforderlichen Abstände zu den bestehenden WKA eine raumvenrägliche Trassierung gefunden werÄ 

den kann, die das VRG WK 1 nicht wesentlich in seiner Nutzbarkeit beschränkt (EnNeiterung Wind— 

park bzw. Repowering).
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TKS 124: Auszug ROK mit Vorranggebiet WK 7 „Nordöstlich RetZstadt“ 

Überlagerung: Sondergebiet Windkraftnutzung 

Vorranggebiet (VRG) WK 6 „Südlich Retzstadt“ (RWK II); Gemeinde Retzstadt, Lkr. Main- 

Spessart; Gemeinde Güntersleben, Lkr.Würzburg 

— Lage: VRG WK_6 ragt in den no‘rdöstlichen Teil des Korridors hinein. 

— Überlagerung: Sondergebiet Windkraftnutzung FNP Retzstadt. 

— Windpark mit 10 WKA und 1 WKA in Planung, davon liegt 1 errichtete und 1 geplante WKA im 

Bereich des TKS „124.
„ 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine Umgehung des VRG WK 6 ist nordwestlich gegeben, da ein 

ausreichend breiter Passageraum mit geringen Raumwiderständen verbleibt. Das VRG WK 6 würde 

durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Nutzbarkeit beschränkt. 
’

. 

Hinweis: Nach vorliegenden Informationen wird seitens der Stadt Retzstadt eine Korridoränderung 

beantragt. Hiernach soll der Korridor von Norden kommend über Retzstadt hinaus parallel zu den 

Gasleitungen verlaufen und erst vor dem Waldgebiet „Erdenschule“ nach Westen in Richtig Breit- 

feldhöhe abbiegen.
' 

' 

Wie unter Pkt. 1.4.1.1 zum TKS 124 dargelegt, würde diese Alternativtrasse Bereiöhe mit hohen 

Raumwiderständen tangieren. So würde im Zuge des Alternativkorridors auch das VRG WK 6 (RWK 

ll) passiert. In die planerischen Überlegungen ist eine Umgehung des VRG WK 6 einzustellen, um 

das Gebiet nicht in seiner Nutzbarkeit einzuschränken. Im diesem Zusammenhang wäre die Auf- 

nahme einer Bündelungsoption mit der 110kV-Freileitung (rote Linie) bei Einhaltung der Sicherheits- 

abstände (i.d.R. die doppelte Masthöhe) zu prüfen. 

’C 

TKS 124: Auszug ROK mit Vorranggebiet WK 6 ;‚Südlich Retzstadt“ 

Überlagerung: Sondergebiet Windkraftnutzung
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Trassenkorridorseqment Nr. 126 (Vorschlaqskorridor) 

Vorranggebiet (VRG) WK 14 „Nordwestlich Greußenheim“ (RWK II); Gemeinde Greußenheim, 

Lkr. Würzburg 

— Lage: VRG WK 14 ragt in den westlichen Teil des Korridors hinein. 

— Überlagerung: Sondergebiet Windkraft, Bäbauungsplah Retzstadt (Entwurf). 

— Hinweis: Nördlich grenzt das Vorbehaltsgebiet WK 31 an. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine Umgehung des VRG WK 14 ist gegeben, da Richtung Os- 

ten ein ausreichend breiter Passageraum (ca. 600 m) mit geringen Raumwiderständen verbleibt. Das 

VRG WK 14 würde durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Nutzbarkeit beschränkt. 
x, ‚ 

TKS 126: Aüszug ROK mit Vorranggebiet WK 14 „Nordwestlich Greußenheim“ 

Nördlich angrenzend: Vorbehalt'sgebiet WK 31 „Nordwestlich Greußenheim" 

Vorranggebiet (VRG) WK 19 „Südlich Helmstadt“ (RWK II); Gemeinde AItertheim,iMarkt Neu- 

brunn und Markt Helmstadt, Lkr.'Würzburg 
' ' 

— Lage: VRG WK 19 ragt in den westlichen Teil des Korridors hinein. 

— Windpark: 13 WKA in Betrieb, davon liegt 1 WKAim Bereich des TKS 126. 

— Hinweis: Östlich grenzt das Vorbehaltsbiet WK 48 an. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine östliche Umgehung des VRG WK 19 wäre grundSätinch 

möglich, so dass dieses durch die Erdkabältrasse nicht in seiner Umsetzbarkeit beschränkt würde. 

Für die Festlegung der Erdkabeltrasse, die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens und die 

Bewertung des resultierenden Konfliktpotenzials ist das östlich angränzende VBG WK 48 als maß- 

geblicher Raumwiderstand zu berücksichtigen. Hierzu wird auf die Ausführungen unter Pkt. 1.4.2.2 

Verwiesen.
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TKS 126: Auszug ROK mit Vorranggebiet WK 19 „Südlich Helmstadt“ 

Östlich angrenzend: Vorbehaltsbiet WK 48 „Nordöstlich Unteraltertheim“ 

Trassenkorridorseqment Nr. 122 (Exemplarisch ernsthaft in Betracht kommende Alternative zwischen 

den Netzverknüpfunqspunkten) 

Vorranggebiet (VRG) WK 10 '„Nördlich Stadelhofen“ (RWK II); Stadt Karlstadt und Gemeinde 

Steinfeld, Lkr. Main-Spessärt
. 

— Lage: VRG WK 10 ragt in den östlichen Teil des Korridorshinein. 

— Windpark: 3 WKA in Betrieb (außerhalb TKS 122). 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine Umgehung des VRG WK 10 ist gegeben, da ein ausrei- 

chend großer Passageraum mit geringen Raumwiderständen (> 600 m) zwischen dem VRG WK 10 4 

und dem westlich gelegenen VRG WK 11 verbleibt. Das VRG WK 10 würde. durch die Erdkabeltras- 

se nicht in seiner Nutzbarkeit beschränkt. 
„3': K -<'x 
xx-

x 

TKS 122: Auszug ROK mit Vorranggebiet WK 10 „Nördlich Stadelhofen“ 

Westlich: Vorranggebiet WK 11 „Südlich Steinfeld“ 

Überlagerung: Sondergebiet Windkraftnutzung
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Vorranggebiet (VRG) WK 11 „Südlich Steinfeld“ (RWK II); Gemeinde Steinfeld, Lkr. Main- 

Sbessarf 

— Lage: VRG WK 11 rägt in den westlichen Teil des Korridors hinein. 

— Windpark: 3 WKA in Betrieb (außerhalb TKS 122) 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine Umgehung des VRG WK 11 ist gegeben, da ein ausrei- 

chend großer Passageraum mit geringen Raumwiderständen zwischen dem VRG WK 11 und dem 

östlich gelegenen VRG WK 10 verbleibt. Das VRG WK 11 wüvrde durch die Erdkabeltrasse nicht in 

seiner Nutzbarkeit beschränkt. 

TKS 122: Auszug ROK mit Vorranggebiet WK 11 „Südlich Steinfeld“ 

Östlich: Vorranggebiet WK 10 „Nördlich Stadelhofen“ 

Vorranggebiet (VRG) WK 13 „Nordwestlich Duttenbrunn“ (RWK II);'Markt Zellingeh und Ge- 

meinde Urspringen, Lkr. Main-Spessart
’ 

— Lage: VRG WK 13 liegt fast vollständig im Korridor (ca. 80 %)‚ 

— Überlagerung: Sondergebiet Windkraftnutzung FNP Zellingen. 

—‚ Windpark: 1 WKA errichtet.
l 

— Hinweis: Geplanter Zubringer (St 2437) zwischen Lohr und der raumgeordneten B 26n. 

— Planerische Engstelle ist bislang nicht erfasst. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Das VRG WK 13 könnte mit Anordnung der Erdkabeltrasse öst- 

lich der Staatsstraße St 2437 umgangen werden, da ein ausreichend breiter Passageräum verbleibt. 

Dieser ist jedoch teilweise durch Wald (RWK II) belegt.
‘ 

Ferner ist der geplante Zubringer (braun gestrichelte Linie) zwischen Lohr und der raumgeordneten 

B 26n in die Prüfung einzustellen. Siehe dazu die Ausführungen unter Pkt. 1.4.6.
l 

Im Rahmen der Konformitätsbewertung mit dem Ziel der Raumordnung (VRG Windkraftnutzung) ist 

zu prüfen, ob unter Berücksichtigung der Staatsstraßenplanung eine faumverträgliche Trassierung 

gefunden werden kann, die das VRG WK 13 nicht wesentlich in seiner Nutzbarkeit beschränkt (Er- 

weiterung Windpark bzw. Repowering). Sofern das VRG WK 13 nur randlich berührt würde (Bereich



23 

regionalplanerischer Unschärfe von ca. 100 m), würde es nicht wesentlich in seiner Umsetzbarkeit 

beschränkt. 
‘
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TKS 122: Auszug ROK mit Vorranggebiet WK 13 „Nordwestlich Duttenbrunn“ 

Überlagerung: Sondergebiet Windkraftnutzung 

Trassenkorridorseqment Nrn. 127 (Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen) 

Vorranggebiet (VRG) WK 20 „Nordöstlich Dipbach“ (RWK II); Gemeinde Bergtheim, 

Lkr. Würzburg ’ 

—‚ Lage: VRG WK 20 ragt in den östlichen Teil des Korridors hinein bzw. liegt fast vollständig ‚im 
l 

Korridör (ca. 80 %). 
l 

I '
‘ 

— Überlagerüng: Sondergebiet Windkraftnutzung FNP Bergtheim. 

— Windpark: 9 WKA, davon stehen 6 WKA im Bereich des TKS 127. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine ‚Umgehung des VRG WK'20 ist grundsätzlich gegeben, da 

ein ausreichend breiter Passageraum mit geringen Raumwiderständen verbleibt (> 200 m). Das VRG 

WK 20 würde durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Nutzbarkeit beschränkt. 

Hinweis: In Richtung Süden ist derKorridor mit teils hohen Raumwiderständen belegt: Bebauungs— 

plan „Photovoltaik Rosenberg“ (OT Dipbach, Bergtheim), Wald (RWK II) /. landschaftliches Vörbe- 

haltsgebiet / Landschaftsschutzgebiet „Volkacher Mainschleife“ (RWK III), Sondergebiet Windkraft- 

nutzung FNP Bergthieim mit 3 WKA. Die Engstelle mit geringen Raumwiderständen zwischen dem 

Sondergebiet „Photovoltaik“ und dem Waldgebiet (RWK Il) ist ca. 100 m breit. 
g"— 

{X 

X i 

TKS 127: Auszug ROK mit Vorranggebiet WK 20 „Nordöstlich Dipbach“
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TKS 127: Auszug ROK mit Engstelle nordöstlich Dipbach 

Vorranggebiet (VRG) WK 21 „Südöstlich Bibergau“ (RWK II); Stadt Dettelbach, Lkr. Kitzingen 

— Lage: Teilfläche des VRG WK 21 ragt in den östlichen Teil des Korridors bis Höhe der Staatsstra- 

ße St 2450 hinein. 

— Hihweis: Südwestlich grenzt das Vorbehaltsgebiet WK 39 „Südöstlich Bibergau“ an. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine Umgehung des VRG WK 21 sowie des angrenzenden VBG 

39 ist grundsätzlich gegeben, da ein ausreichend breiter Passageraum mit geringen RaumwiderÄ 

Ständen verbleibt (> 400 m). Das VRG WK 21 würde durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Nutz- 

barkeit beschränkt. 

:( UNI 
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TKS 127: Auszug ROK mit Vorranggebiet WK 21 „Südöstlich Bibergau“ 

Südwestlich angrenzend: Vorbehaltsgebiet WK 39 „Südöstlich Bibergau“ 

1.4.2.2 Vorbehaltsgebiete für Windkraftnutzung 

Die Vorbehaltsgebiete für Windkraftnutzung wurden in der Raumanalyse als Grundsatz der Raum- 

ordnung nicht erfasst, sind jetzt aber im Prüfraster der RaumverträgIichkeitsanalyse enthalten. In den 

Vorbehaltsgebieten für Windkraftnutzung haben der' Bau und die Nutzung von raumbedeutsämen 

WKA ein besonderes Gewicht. Im Rahmen einer Abwägung muss geprüft werden, ob die Nutzung
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oder der Bau von raumbedeutsamen WKA hinter anderen - noch gewichtigeren - Nutzungen zurück- 

treten muss (Grundsatz B X 5.1.4 RP 2). 

Hierzu ist zu berücksichtigen, dass Abwägungsbelange, die bei der Ausweisung als Vorbehaltsgebiet 

maßgebend waren, zugunsten der Windkraftnutzung überwunden (bspw. Artenschutz) und in der 

Folge Windparks realisiert werden können. Auch sind einzelne Vorbehaltsgebiete bereits mit rechts- 

kräftigen Sondergebieten bzw. Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung überpl'ant (Ausweisung 

als Vorranggebiet nicht möglich, da regionalplanerische Kriterien dies nicht vorgeben). Ferner wur- 

den in ihnen bereits WKA errichtet bzw. genehmigt oder befinden sich im Genehmigungsverfahren. 

Entsprechende Hinweise finden sich bei der Betrachtung der einzelnen ErdkabeI-Korridorsegmente: 

Trassenkorridorseqment 126 (Vorschlaqskorridor) 

Vorbehaltsgebiet (VBG) WK 31 „Nordwestlich Greußenheim“; Gemeinde Greußenheim, Lkr; 

Würzburg 
' 

.

V 

— Lage: VBG WK 31 ragt in den westlichen Teil des Korridors hinein. 

— Überlagerung: Sondergebiet Windkraft, Bebauungsplan Retzstadt (Entwurf). 

— 
' 

Hinweis: Südlich grenzt das Vorranggebiet WK 14 an. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine Umgehung des VBG WK 31 ist gegeben, da ein ausrei- 

chend breiter Passageraum (ca. 900 m) mit geringen Raumwiderständen verbleibt. Das VBG WK 31 

würde durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Nutzbarkeit beschränkt. 
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TKS 126: Auszug ROK Vorbehaltsgebiet WK 31 „Nordwestlich Greußenheim“ 

Südlich angrenzend: Vorranggebiet WK 14„Nordwestlich Greußenheim" 

Vorbehaltsgebiet (VBG) WK 48 „Nordöstlich Unteraltertheim“; Gemeinde Altertheim, Lkr. Würz- 

burg 

I

‘ 

— Lage: VBG WK 48 liegt fast vollständig im Korridors (ca. 80 %). 

‚ 

— Überlagerung: Bebauungsplan Windpark Tannet (1. Änderung im Verfahren). 

— Windpark: Windpark mit 3 WKA im Genehmigungsverfahren.
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— Überlagerung: Vorbehaltsgebiet Bodenschätze GI24 „Nördlich Alterheim“; teilweise Wald (RWK 

II) / Iandsbhaftliches Vorbehaltsgebiet. 

— Hinweis: Westlich grenzt das Vorranggebiet WK 19 an. 

Reqionalplanerische Eirischätzunq: Das VBG WK 48 ist als maßgeblicher Raumwiderstand zu wer- 

ten, da es mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan überplant ist. In diesem soll ein Windpark mit 3 

WKA (Genehmigungsverfahren läuft) realisiert werden. Aufgrund der Lage des VBG WK 48 im Anla- 

genschutzbereich gern. 5 18 a LuftVG der Flugsicherungsanlage VOR Würzburg können sich be- 

sondere Anforderungen an den Standort der WKA ergeben. So mussten die geplanten Anlagen- 

standortä aus q utrechtlichen Gründen verschoben werden. Es ist davon auszugehen, dass bei einer 

Querung durch das Vorhaben (Erdkabeltrasse) durch die erforderlichen Schutzabstände eine opti— 

male Situierung der WKA nicht mehr möglich ist und die Nutzbarkeit des Gebietes erheblich einge- 

schränkt wäre. Maßgeblich ist, dass eine Umgehung des VBG WK 48 in Richtung Osten gegeben 

ist, da ein ausreichend großer Passageraum verbleibt bzw. ein Verschwenk des Korridors in Rich-‘ 

tung Osten aus regionalplanerischer Sicht grundsätzlich möglich wäre. In diesem Bereich liegt das 

großflächig ausgewiesene Vorbehaltsgebiet für Gips und Anhydrit GI24 „Nördlich Alterheim". Wie un- 

ter Punkt. 1.4.1.2 dargelegt, erfolgt der Abbau im Muschelkalk unter Tage, so dass ein ROhstoffabbau 

durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Umsetzbarkeit beschränkt würde. 

Hinweis: Eine Vereinbarkeit zwischen der Überlagerung des Vorbehaltsgebietes GI24 „Nördlich AI— 

terheim“ und des Vorbehaltsgebiet WK_ 48 „Nordöstlich Untäraltertheim“ (zeitlich befristet) Wurde im 

TKS 126: Auszug ROK mit Vorbehaltsgebiet WK 48 „Nordöstlich Unteraltertheim“ 

Trassenkorridorseqmeni 120 (Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen) 

Vorbehaltsgebiet (VBG) für Windkraftnutzung WK 26 „Östlich Gänheim“, Arnstein, Lkr. Main- 

Spessart ' 

— Lage: VBG WK 26 ragt in den Korridor hinein (zu ca. 30 % im südlichen Teil des Korridors). 

Reqionalplanerische Einschätzunq: ‚ Bei Aufnahme der Bündelungsoption mit der 380-kV- 

Höchstspannungsleitung „Aschaffenburg —„ Bergrheinfeld“ (rote Linie) könnte das VBG WK 26 nörd-
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lich umgangen werden. Nördlich des VBG WK 26 verbleibt ein ca. 250 m breiter Passageraum bis 

zur Höchstspannungsleitung mit geringen Raumwiderständen. Das VBG WK 26 würde durch die 

Erdkabeltrasse nicht in seiner Umsetzbarkeit beschränkt.
‚ 

Hinweis: Der nördlich an die Höchstspannungsleitung angrenzende Passageraum wird im weiteren 

Verlauf Richtung Osten durch den Siedlungsraum Zeuzleben (RWK I*) belegt. 

IQ. 

TKS 120: Auszug ROK mit Vorbehaltsgebiet 26 „Östlich Gänheim“ 

Nordöstlich angrenzend: Vorbehaltsgebiet WK 57 „Nördlich Mühlhausen“ (Region Main-_Rhön) 

Trassenkorridorseqment 127 (Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen) 

Vorbehaltsgebiet (VBG) WK 39 „Südöstlich Bibergau‘f; Stadt Dettelbach, Lkr. Kitzingen 

— Lage: VBG WK 39 liegt im östlichen Teil de's Korridors.
V 

— Hinweis: Nordöstlich grenzt das Vorranggebiet WK 21 „Südöstlich Bibergau" an. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine Umgehung des VBG WK 39 sowie des angrenzenden VRG 

21 ist grundsätzlich gegeben, da ein ausreichend breiter Passageraum mit geringen Raumwider- 

ständen verbleibt (> 400 m). Das VBG WK 39 würde nicht wesentlich in seiner Nutzbarkeit be- 

schränkt werden. 
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TKS 127: Auszug ROK mit Vorbehaltsgebiet WK 39 „Südöstlich Bibergau" 

Nordöstlich angrenzend: VorranggebietWK 21 „Südöstlich Bibergau“
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Vorbehaltsgebiet (VBG) WK 42 ,QNordwestlich Mainstockheim“; Gemeinde Mainstockheim, Lkr. 

Kitzingen
I 

— Lage: Teilfläche des VBG WK 42 liegt im östlichen Teil des Korridors bis Höhe BAB 3. 

— Überlagerung: Sondergebiet Windkraft FNP Mainstockheim mit 2 WKA (außerhalb TKS 127). A 

Vorbehaltsgebiet (VBG) WK 43 „Nordwestlich Buchbiunn“; Gemeinden Buchbrunn und Main- 

stockheim, Lkr. Kitzingen 

— Lage: Teilfläche des VBG WK 43 ragt bis in den westlich Teil des Korridors hinein (ca. 80 %). 

— Überlagerung: Sondergebiet Windkraft FNP Mainstockheim mit 2 WKA (1 WKA außerhalb TKS 

127). . 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Mit Führung der Erdkabeltrasse im westlichen Bereich des TKS 

127 könnte das VBG WK 42 und das sich südwestlich anschließende Waldgebiet (RWK“ II) / land- 

schaftliches Vorbehaltsgebiet umgangen werden, da ausreichend Passageraum verbleibt 

(> 450‘ m). Das VBG WK 42 würde durch die Erdkabeltrasse nicht in seiner Nutzbarkeit beschränkt. 

Auch im weiteren Verlauf (Querung Bahnstrecke „Nürnberg-Würzbürg“ und BAB 7) könnte mit einer 

Führung der Erdkabeltrasse im westlichen Bereich des TKS 127 das VBG WK 43 umgangen wef- 

den. Aufgrund. des schmalen Passageraums zwischen dem VBG 43 und der BAB 7 sowie der 

Raumwiderstände im weiteren Verlauf des Korridors (Waldgebiet (RWK Il) zwischen BAB 7 und B 8 

und Wohngebiet von Biebelried (RWK I*)), ist davon auszugehen, dass das VBG WK 43 tangiert 

wird. Sofern das VBG WK 43 nur randlich berührt würde (Bereich regionalplanerischer Unschärfe 

von ca. 100 m) würde es nicht wesentlich in seiner Nutzbarkeit beschränkt. 

Hinweis: Aufgrund der Lage der VBG WK 42 und WK 43 im„AnIagenschutzbereich gem. ä 18 a 

LuftVG der Flugsicherungsanlage VOR Würzburg können Sich besondere Anforderungen an den 

Standort von WKA ergeben. Eine optimale Situierung der WKA könnte durch das Vorhaben (Erdka- 

bel) und die erforderlichen Schutzabstände nicht mehr möglich sein. 

TKS 127' Auszug ROK mit den Vorbehaltsgebieten 
_ _ _ 

WK 42 „Nordwestlich Mainstockheim“ und WK 43 „Nordwestlich Buchbrunn“ 

Überlagerung: Sondergebiete Windkraftnutzung
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1.4.3 Vorranggebiete für Hochwasserschutz
‚ 

Die im Regionalplan ausgewiesen Vorranggebiete für Hochwassersbhutz wurden trotz entsprechen- 

der Hinweise nicht bei der Raumwiderstandsanalyse / Trassenkorridorfindung berücksichtigt. Dem 

Kapitel 8.3.9 „Schutzgut Wasser“ der Antragsunterlagen ist zu entnehmen, dass die Vorranggebiete 

Hochwasserschutz nunmehr in der RaumvefirägIichkeitsstudie mit betrachtet werden. 

Gemäß Ziel B XI 5.1 RP 2 kommt in den Vorranggebieten für den Hochwasserabfluss und -rückha|t 

(VRG Hochwasserschutz) dem vorbeugenden Hochwasserschutz gegenüber anderen raumbedeut— 

samen, aber mit dem vorbeugenden Hochwasserschutz nicht zu vereinbarenden Nutzungen, Vor- 

rang zu. Als Vorranggebiete für Hochwasserschutz werden bereits ermittelte, aber wasserrechtlich 

noch nicht festgesetzte Überschwemmungsgebiete ausgewiesen. 

Die geplanten Trassenkorridore queren mehrfach hochwasserschutzrelevante Bereiche. Angesichts 

der Länge der Leitung und angesichts der Absicht ei'ner möglichst weitgehenden Parallelführung zu. 

bestehenden Infrastrukturen sind Querungen hochwasserschutzrelevanter Teilgebiete nicht zu ver- 

meidän. Ein ungefährdeter HochWasserabfluss und -rückhalt ist daher Sicherzustellen. Da die ge- 

plante Leitung _unterirdisch verlegt wird, wäre davon ausngehen, dass diese in der Betriebsphase 

kein Abflusshindernis darstellen würde. Im Bereich'mit offener Bauweise wären Maßnahmen zur Si- 

cherung des Hochwasserabflusses und -rückhalt während der Bauzeit in Abstimmung mit def Was- 

senNirtschaftsämtern zu treffen. 

Trassenkorfidorseqment 124 (Vorschlaqskorridor) 

Vorranggebiet (VRG) Hochwasserschutz H 1 „Wern“, Arnstein, Thüngen, Karlstadt, Eußenheim, 

Gössenheim; Lkr. Main—Spessart 

—- Überschwemmungsgebiet (vorläufige Sicherung) 9 als RWK III erfasst. 

— Lage: Vollständige Lage im Korridor. 

— Überlagerung: WSG „Brunnen 1 -3 Werntal, Brunnen Heßlar, Brunnen Stetten“ und „Brunnen im 

Ried) Zone lIIA/IIIB (RWK III); Landschaftliches Vorbehaltsgebiet (keine RWK). 

— Kein Riegel mit sehr hohem Raumwiderstand. 

— Technische Engstelle G3 '„Wern, westlich Binsfeld“: Länge geschl. Bauweise 25 m. 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Eine Querung des VRG H 1 ist unumgänglich. Eine Trässenfüh- 

rung in geschlossener Bauweise (HDD-Bohrung) wäre mit einem geringen Konfliktpotenzial verbun- 

den. Im Bereich mit offener Bauweise wären ggf. Maßnahmen zur Sicherung des Hochwasserabflus- 

ses und -rückhalt zu treffen.
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TKS 124: Auszug ROK mit Vorranggebiet Hochwasserschutz H 1 „Wern“ ___ 
_h..- 

Trassenkorridorseqment 117 (Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen) 

Vorranggebiet (VRG) Hochwasserschutz H 1 „Wern“, Arnstein, Thüngen, Karlstadt, Eußenheim, 

‚ Gössenheim; Lkr. Main-Spessart
. 

— Überschwemmungsgebiet (vorläufige Sicherung) 9 als RWK IlI erfasst. 

— Lage: vollständige Lage im Korridor.
I 

— Überlagerung: WSG „In den Auwiesen“ Zone III (RWK III); Landschaftliches Vofbehaltsgebiet 

— Kein Riegel mit sehr hohem Raumwiderstand. 

— Technische Engstelle G3 „Wern, nördlich Eußenheim“: Länge geschl. Bauweise 25 m. 

ReqionalplanerischeEinschätzunq: Eine Querung des VRG H 1 ist unumgänglich. Eine Trassenfüh— 

rung in geschlossener Bauweise (HDD-Bohrung) _wäre mit einem geringeh Konfliktpotenzial verbun— 

den. lm Bereich mit offener Bauweise wären ggf. Maßnahmen zur Sicherung des Hochwasserabflus- 

ses und -rückhalt zu treffen. 
II“.«- 1* 75/17 
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TKS 117: Auszug ROK mit Vorranggebiet Hochwasserschutz H 1 „Wern“
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1.4.4 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Wasserversorgung 

Die Vorranggebiete für Wasserversorgung wurden in der Raumanalyse in der Räumwiderstandsklas: 

se (RWK) III erfasst und sind nunmehr Gegenstand der RaumverträglichkeitsanaIyse. Die Vorbe- 

haltsgebiete für Wasserversorgung wurden in der Raumanalyse als Grundsatz der Raumordnung 

nicht erfasst, sind jetzt aber im Prüfraster der RaumverträgIichkeitsanalyse enthalten. 

Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, werden zum Schutz von derzeit bestehenden oder 

künftigen Wassergewinnungsanlagen für die öffentliche Wasserversorgung Wasserschutzgebiete 

festgesetzt. Ergänzend tragen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Wasserversorgung (VRG und 

VBG Wasserversorgung) in den Regionalplänen zum Schutz der empfindlichen Bereiche von 

Grundwassereinzugsgebieten und zur Sicherung bedeutsamer Grundwasservorkommen bei. In den 

Vorranggebieten für Wasserversorgung soll dem vorbeugenden Trinkwasserschutz gegenüber ande- 

ren raumbedeutsamen, aber mit dem vorbeugenden Trinkwasserschutz nicht zu vereinbarenden 

Nutzungen Vorrang zukommen (Ziel B XI 2;3 RP 2). In den Vorbehaltsgebieten für die öffentliche 

Wasserversorgung (Vorbehaltsgebiete für Wasserversorgung) soll dem vorbeugenden Trinkwasser- 

schutz bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht bei- 

gemessen werden. 

‚ Im Regionalplan der Region Würzburg sind bislang zwei Grundwasser-Erkundungsgebiete (Gräfen- 

dorf l und Gräfendorf II) als wassenNirtschaftliche Vorranggebiete ausgewiesen. Diese sind dürch 

das Vorhaben SuedLink nicht betroffeh. Darüber hinaus liegen vorgeschlagene Vorrang- und Vorbe- 

haltsgebiete Wasserversorgung als Fachbeitrag der WassenNirtschaft vor, diese wurden jedoch noch 

nicht in eine _Regionalplanfortschreibung eingestellt. Die fachliche Beurteilung bezüglich einer Be— 

rücksichtigung der vorgeschlagenen VRGNBG Wasserversorgung in der Raumverträglichkeitsstudie 

bzw. im Umweltbericht obliegt der WassenNirtschaftsvenNaltung (Regierung von Unterfranken, SG 52 

/ WWA Aschaffenburg). Den vorgeschlagenen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Wasserversorgung 

kommt nach hiesiger Auffassung bei der vergleichenden TrassenbeWertung ein nicht unerhebliches 

Gewicht zu, da diese auf sensible Grundwassergebiete verweisen. 

1.4.5 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 

Die “landschaftlichen Vorbehaltsgebiete (LVBG) wurden in der Raumanalyse als Grundsatz der 

Raumordnung nicht erfasst, sind jetzt aber im Prüfraster der RaumverträgIichkeitsanalyse enthalten. - 

Außerhalb der naturschutzrechtlich ausgewiesenen Gebiete tragen die landschaftlichen Vorbehalts- 

gebiete in den Regionalplänen zum Schutz empfindlicher Landschaften und des Naturhaushaltes 

bei. Sie umfassen u.a. Gebiete mit wertvoller Naturausstattung, mit besonderer Bedeutung für die 

Erholung, den Arten- und Lebensraumschutz und den Schutz der Kulturlandschaft sowie Gebiete mit 

ökologischen Ausgleichsfunktionen (u.a. Waldgebiete, erfasst in RWK II). Bei der vergleichenden
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Korridorbewertung; aber insbesondere bei der Entwicklung der Trassen innerhalb der Korridore 

kommt den LVBG durchaus ein nicht unerhebliches Gewicht zu, da diese wertVolle Landschaftsteile 

enthalten. Eingriffe in diese können durchaus zu erheblichen Umweltauswirkungen führen, die auf- 

grund der besonderen Schwere der Beeinträchtigungen im Verfahren in besonderem Maße ent- 

scheidungsrelevant sein können. 

Landschaftliche Vofbehaltsgebiete werden, auch aufgrund ihrer teils großräumigen Festlegungen, in 

allen Trassenkorridorsegmenten berührt. Über die naturschutzrechtlich gesicherten Flächen hinaus 

sind insbesondere folgende Gebiete betroffen: 

siedlungsfreie Bereiche im Maintal sowie in den Tälern der Mainnebengewässer 

— Talhänge des Mains und der Mainnebengewässer 

— Kalktrockenrasen und‘ Steppenheidewälder an Hängen, Hangschultern und Kuppen der 

Marktheidenfelder— und Wern-Lauer-Platte
l 

— Laubmischwälder einschließlich angrenzender Feuchtwiesen auf Hängen, Hangrücken und Hö- 

hen der Mainfränkischen Platten und im Tauberland 

— Teile der großen Waldgebiete im Verdichtungsraum Würzburg 

Zur Ermittlung des spezifischen Restriktionsniveaus ist zusätzlich die Auswertung der textlichen 

Festlegungen und Begründungen der Raumordnungspläne gefordert. In Ergänzung der Landschaft- 

lichen Vorbehaltsgebiete sind für das in der Raum- und UmweltverträgIichkeitsstudie zu bestimmen- 

de Konfliktpotenzial insbesondere folgende Festlegungen maßgeblich: 

— 7.1.6 LEP: „Erhalt der Arten und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem“: 

Grundsatz: „Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt werden. Die 

Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sollen erhalten und wie- 

der hergestellt werden."
V 

Ziel: „Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu verdichten.“ Gemäß 

der Begründung zu Ziel 7.1.6 LEP beziehen Biotopverbundsysteme auf örtlicher und regionaler 

Ebene — soweit möglich — auch die als Natura-ZOOO-Gebiete gemeldeten Flächen ein. 

— Ziel B I 3.2.7 RP 2 „Bei der Erstellung von [...] EnergieversorgungSanlagen soll verstärkt auf die 

Erhaltung des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes hingewirkt werden. Dies gilt vor allem 

für 

. ausgeprägte Hang- und Steillagen der Naturparke Spessart [...] und des Maintals, insbeson— ’ 

dere der Maintalhänge im Bereich des Naturparks Spessart sowie der Volkacher Mainschlei- 

fe, 

o die Wiesentäler in den Naturparken Spessart [...] sowie die ökologisch wertvollen Talauen 

und Talhänge der Mainseitentäler, insbesondere der Breitbachs, der Schwarzach, der Tauber, 

des Thierbachs, der Volkach und der Wern jeweils mit ihren Nebengewässern."
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Betroffen sind insbesondere folgende Talauen und Talhänge:

>

> 

Vorschlagskorridor: Wern (TKS 124), Main (TKS 124), Altbach (TKS 126) 

Exemplarisch ernsthaft in Betracht kommende Alternative Zwischen den Netzverknüpfungs- 

punkten: Wem (TKS 122), Main (TKS 122),
I 

Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen: Wern (TKS 117), Krebsbach (TKS 119), 

Krebsbach und Schwabach (TKS 120)„Wernseitentälchen (TKS 125), Main (TKS 127) 

Dabei gilt ein besonderes Interesse der Sicherung und Entwicklung v0n Lebensräumen und den 

WanderkorridorenNerbundsystemen für wildlebende Pflanzen und Tiere. Herausragende Bedeu- 

tung kommt insbesondere folgenden Bereichen zu:

> TKS 124: Maintalhänge zwischen Gambach und Veitshöchheim (FFH-Gebiet 6124-372) mit 

Trockenvegetatiohskomplexen auf Steilhängen und Kuppen mit Magerrasen, Schuttfluren, 

Trockengebüschen und Wärme liebenden Wäldern. Der betroffene Bereich ist als Riegel Nr. 

124—1 mit sehr hohem Raumwiderstand (Ampel gelb) erfasst. Möglichkeiten zur Konfliktvers 

meidung sind vorgesehen (HDD < 400 m). 

TKS 127: Trockentalhänge im südlichen Maindreieck (FFH-Gebiet 6326-371) mit steilen Mu— 

schelkalkhängen an Taleinschnitten des Mains mit Trockenvegetationskomplexen. 

Die betroffenen Bereiche östlich bzw. westlich des Mains sind lediglich als planerische Eng— 

stellen 127-1 (Ampel orange) bzw. 127-2 (Ampel grün) erfasst. 

Die vorgenommene Einstufung als „planerisChe Engstellen“ (Engpassstellen zwischen Flächen 

sehr hohen Raumwiderstands, die ohne technische Einschränkungen oder Aufwendungen 

passiert werden können) kann nicht nachvollzogen werden: 

Östlich des Mains ist das TKS‘ 127 durchgehend mit sehr hohen / hohen Raumwiderständen 

belegt: Wohnbaufläche (RWK I*) und Gewerbeflächen (RWK l) von Sommerhausen, Außenbe— 

reichsanwesen, FFH-Gebiet „Trockentalhänge im südlichen Maindreieck“ (RWK I), Vorrangge- 

biet Bodenschätze CA26‚o "Südöstlich Sommerhausen" (RWK I).
‚ 

Westlich des Mains verbleibt zwar ein schmaler Passageraum zwischen dem FFH—Gebiet und 

dem nördlich gelegenen Wohnbauflächen von Winterhausen. Unter Berücksichtigung der An- 

forderungen, die sich an die Querung des Mains und die Gewässeraue stellen (u.a. bautech- 

nisch) und der Trassenführung in den weiteren Abschnitten der TKS ist eine voraussichtliche 

Umgehung des FFH-Gebietes eher unwahrscheinlich. Eine Querung des FFH-Gebietes östlich 

wie westlich des Mains kann. daher nicht ausgeschloäsen werden, so dass diesen Bereichen 

die- Bedeutung eines Riegels mit sehr hohem Raumwiderstand zukäme, der im Hinblick auf 

die Unüberwindbarkeit (Querbarkeit) geprüft werden müsste.
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TKS 127: Ausschnitt Querung Maintal bei Sommerhausen 

— Ziel B I 2.3.2 RP 2: „In Landschaftsschutzgebieten sollen u.a. folgende Sicherungs- und Pflege- 

grundsätze beachtet werden: [...] Schonung des Maintales einschließlich seiner Hänge bei weite- 

rer Inanspruchnahme durch Verkehrs— und Leitüngstrassen, [...].“ 

Betroffen sind folgende Landschaftsschutzgebiete: 

> „Maintal bei Thüngersheim“ (Vorschlagskorridor: TKS 124) 

> „Volkacher Mainschleife“ (Weitere ernsthaft in Betracht kommende Alternativen: TKS 127) 

Auf die Bedeutung von großenvzusammenhängenden Waldgebieten, Bannwäldern und landes- 

kulturell oder ökologisch besonders bedeutenden Wäldern (2B. Auwälder) für die Ökologie und die 

Erholung weisen zudem folgende Festlegungen hin: 

— Grundsatz LEP 5.4.2 Wald und Waldfunktionen: „Große zusammenhängende Waldgebiete, 

Bannwälder und Iandeskulturel'l oder ökologisch besonders bedeutsame Wälder sollen vor Zer- 

schneidungen und Flächenverlusten bewahrt werden. Die Waldfunktionen sollen gesichert und 

verbessert werden.“ 
V

‚ 

— Grundsatz B III 4.1 RP 2: „Der Walderhaltuhg und der Vermeidung von Zerschneidungen der 

Waldgebiete kommt in der gesamten Region besondere Bedeutung zu; dies gilt insbesondere in 

den waldärmeren Teilen der Mainfränkischen Platten.“ 

— Grundsatz B III 4.2 RP 2: „Neben den anderen Waldfunktionen ist insbesondere auf die Siche- 

rung und Verbesserung der Erholungsfunktion der Wälder vor allem im VerdichtungSraum Würz- 

burg hinzuwirken.“
> 

Die Funktionen des Waldes werden flächendeckend für die Regionen durch den Waldfunktionsplan 

benannt. Ihm kommt im Rahmen der Raumordnung und Landesplanung ein hoher Stellenwert zu. 

Der Waldfunktivonsplan ist damit eine wesentliche Entscheidungshilfe bei allen raumbeanspruchen— 

den Planungen und Maßnahmen und in die Raum- und UmweltverträgIichkeitsstudie einzustellen.



35 

Um einer immer stärkeren Verinselung von Lebensräumen und Störungen von ökologisch funktiona— 

len Verflechtungen durch Infrastrukturmaßnahmen — insbesondere auch in den Landschafilichen 

Vorbehaltsgebieten - entgegenzuwirkeh sind folgende Festlegungen maßgeblich: 

— Grundsatz 7.1.3 LEP: „In freien'Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst 

gebündelt werden. Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Land- 

schaft möglichst vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten wer- 

den.“
l 

— Ziel B X 1.3 RP 2: „Beim Bau von Leitungen ist auf eine Bündelung von Trassen unter größtmög- 

licher Schonung der Landschaft hinzuwirken. Landschaftlich besonders empfindliche Gebiete der 

Region sind, grundsätzlich von beeinträchtigenden Energieleitungen freizuhalten, soweit nicht 

gewichtige technische Gründe entgegenstehen.“ 

Reqionalplanerische Einschätzunq: Kleinere, flächig ausgebildete Gebiete (wie z.B. Waldinseln) 

können voraussichtlich im Zuge der Trassierung des Leitungsvorhabens umgangen werden. Dage- 

gen ist die Querung oder Tangierung von großflächig _oder linear ausgeprägten landschaftlichen Vor- 

behaltsgebieten unvermeidbar. Neben großen zusammenhängenden Waldgebieten handelt es sich 

insbesondere um lineare, Gewässer begleitende landschaftliche Vorbehaltsgebiete, die aufgrund ih- 

rer Ausprägung und Lage. nicht umgangenwerden können. Vor diesem Hintergrund wird begrüßt, 

dass, in Abweichung der Regelbauweise (offene Bauweise), Ausführungsoptionen wie die geschlos- 

sene Bauweise und die Einbeziehung von vorhandenen oder geplanten Bündelungsoptionen (bei 

positiven Wirkungen) bei der Feststellung der Auswirkungen auf einzelne Festlegungen der Raum- 

ordnung geprüft werden. Dam'it könnte das Konfliktpotenzial in besonders empfindlichen Gebieten 

herabgesetzt werden und erhebliche Beeinträchtigungen beispielsweise in Schutzgebieten, Gewäs- 

sern und Aueh, Wäldern, ausgeprägte Hang- uhd Steillagen oder naturschutzfachlich wertvollen Be- 

reichen von vornherein ausgeschlossen werden.“ 

1.4.6 Verkehr 

Eine für die Region Würzburg besonders bedeutsame Maßnahme ist die VenNirinchung der Bundes- 

straße B 26n „Westumgehung Würzburg“, die VömAutobahndräieck Schweinfurt/Werneck über 

Karlstadt zum Autobahndreieck Würzburg-West führt. Die B 26n soll gemäß Ziel B IX 3.1 RP 2 zur 

Verbesserung der Einbindung der Region in das überregionale Straßennetz venNirincht werden. 

Darüber hinaus sollen Ausbauten sowie Ortsumgehungen und Verlegungen an den Staatsstraßen 

(u.a. der St 2437) vorgenommen werden (Ziel B IX 3.4.1). Für die geplante B 26n wird gegenwärtig 

das Linienbestimmungsverfahren vorbereitet. Die B 26h ist im Bundesverkehrsplan in zwei Teilab- 

schnitten enthalten. Das '16 km lange Teilstück von Arhstein bis Karlstadt ist im „vordringlichen Be- 

darf“, das 26,2 km lange Teilstück von Karlstadt bis zum Autobahndreieck Würzburg-West ist im 

„Weiteren Bedarf mit Planungsrecht“ eingeätellt. Integrativer Bestandteil der Maßnahme 

B 26n iät der Zubringer Lohr. Der Zubringer zwischen Lohr und B 26n (St 2437) ist im 7. Ausbauplan 
. für die Staatsstraßen in Bayern (Dringlichkeit Stufe II) enthalten.
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Die raumgeOrdnete B 26n „westl. AD Würzburg-West — Karlstadt — AK SchweinfurtNVerneck" ein- 

schließlich des Zubringers Lohr sind in die RVS einzustellen: 

-> B 26n: TKS 124 (Vorschlagskorridor), TKS 119, 120 und 123 (weitere ernsthaft in Betracht kom— 
' 

mende Alternativen) sowie TKS 122 (Exemplarisch ernsthaft in Betracht kommende Alternative 

zwischen den Netzverknüpfungspunkten) 

> Zubringer Lohr: TKS 126 (Vorschlagskorridor) 

Mit freundlichen Grüßen 

Verbandsversitzender
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